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1. Geltungsbereich 
 

1.1. Die vorliegenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (nachfolgend 
"AGB") gelten für die Nutzung des Trai-
ningsbereiches (Nutzung der Anlagen 
und Geräte), sowie die Inanspruch-
nahme nicht-therapeutischer Behand-
lungen und therapeutischer Behandlun-
gen der motus physio ag (nachfolgend 
"motus") durch den Kunden bzw. Patien-
ten (nachfolgend "Kunde"). 

 
1.2. Die AGB sowie die Hausordnung sind 

Vertragsbestandteil und für alle Kunden 
verbindlich. 

 
2. Vertragsschluss 
 

2.1. Das Vertragsverhältnis zwischen motus 
und dem Kunden kommt zustande, so-
bald der Kunde erstmalig den Trainings-
bereich nutzt, nicht-therapeutische oder 
therapeutische Behandlungen in An-
spruch nimmt.  
 

2.2. Damit akzeptiert der Kunde die AGB und 
die Hausordnung der jeweils gültigen 
Fassung.  

 
3. Leistungen und Betriebszeiten 
 

3.1. Motus stellt den Kunden ihre Anlagen 
und Geräte während den Betriebszeiten 
zur Verfügung. Die Betriebszeiten sind 
auf der Webseite www.motusphysio.ch 
publiziert.  
 

3.2. Das Nutzungsrecht beschränkt sich auf 
die Dauer der erworbenen Leistung in-
nerhalb der Betriebszeiten.  

 
4. Therapeutische Behandlungen 
 

4.1. Motus erbringt die physiotherapeuti-
schen Behandlungen nach bestem Wis-
sen und praktischen Fähigkeiten deren 
Angestellten. Als physiotherapeutische 
Behandlungen gelten Mobilisationen, 
Dehnungen, "Triggerpoint"- Behandlun-
gen, "Dryneedling", "Taping", "Flossing", 
medizinische Massage und aktive 
Übungstherapien.  
 
 

4.2. Motus erbringt Leistungen auf der 
Grundlage der Informationen, die der 
Kunde erteilt. Für die sachliche Richtig-
keit und Vollständigkeit dieser Informa-
tionen (insbesondere der gesundheitli-
chen Informationen) ist ausschliesslich 
der Kunde verantwortlich. Der Kunde ist 
verpflichtet und bestätigt, dass er motus 
über seinen jeweiligen gesundheitlichen 
Zustand sowie über alle ihm bekannten, 
für seine eigene Sicherheit relevanten, 
gesundheitlichen Risiken vollständig in-
formiert hat.  

 
4.3. Der Kunde verpflichtet sich vor der ers-

ten Inanspruchnahme von Leistungen 
das Formular "Patientenerklärung" 
wahrheitsgetreu auszufüllen. Zudem hat 
der Kunde motus über Änderungen sei-
nes Gesundheitszustandes und/oder ei-
ner ärztlichen Behandlung bzw. Medika-
menteneinnahme laufend zu informie-
ren.  

 
5. Medizinische Trainings Therapien (MTT) 
 

5.1. Für die ärztlich verordneten medizini-
schen Trainings Therapien (MTT) erstellt 
motus einen auf den jeweiligen Kunden 
zugeschnittenen Trainingsplan und er-
klärt die jeweiligen Übungen anlässlich 
des Einführungstermins. Während der 
MTT soll ein Kontrolltermin sowie ein 
Abschlusstermin mit einem Mitarbeiter 
der motus wahrgenommen werden. 

 
5.2. Motus erstellt den jeweiligen Trainings-

plan auf der Grundlage der Informatio-
nen, die vom Kunden erteilt werden. Für 
die sachliche Richtigkeit und Vollständig-
keit dieser Informationen (insbesondere 
der gesundheitlichen Informationen) ist 
ausschliesslich der Kunde verantwort-
lich. Der Kunde bestätigt, dass er motus 
über seinen jeweiligen gesundheitlichen 
Zustand sowie über alle ihm bekannten, 
für seine eigene Sicherheit relevanten, 
gesundheitlichen Risiken vollständig in-
formiert hat.  
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5.3. Der Kunde verpflichtet sich vor der ers-
ten Inanspruchnahme von Leistungen 
das Formular "Patientenerklärung" 
wahrheitsgetreu auszufüllen. Zudem hat 
der Kunde motus über Änderungen sei-
nes Gesundheitszustandes und/oder ei-
ner ärztlichen Behandlung bzw. Medika-
menteneinnahme laufend zu informie-
ren.  

 
5.4. Die Benutzung der durch motus zur Ver-

fügung gestellten Anlagen und Geräte 
erfolgt auf ausschliessliche und eigene 
Gefahr und eigenes Risiko des Kunden. 
Der Kunde ist ausschliesslich und alleine 
dafür verantwortlich, die ihm gezeigten 
Übungen instruktionsgemäss vorzuneh-
men und die Verletzungsgefahr durch 
Befolgung sämtlicher Anweisungen der 
motus zu minimieren. 

 
6. Nicht-therapeutische Behandlungen und 

Nutzung des Trainingsbereiches 
 

6.1. Als nicht-therapeutische Behandlungen 
und Nutzungen des Trainingsbereichs 
gelten Trainings ohne medizinische Ver-
ordnung sowie "Electro-Muscle-Stimula-
tion" (EMS).  
 

6.2. Bei nicht-therapeutischen Behandlungen 
und der Nutzung des Trainingsbereiches 
ist den Empfehlungen der Instruktoren 
der motus Folge zu leisten und ein per-
sönlicher Trainingsplan zu führen.  

 
6.3. Der Kunde verpflichtet sich vor der ers-

ten Inanspruchnahme von Leistungen 
das Formular "Patientenerklärung" 
wahrheitsgetreu auszufüllen. Zudem hat 
der Kunde motus über Änderungen sei-
nes Gesundheitszustandes und/oder ei-
ner ärztlichen Behandlung bzw. Medika-
menteneinnahme laufend zu informie-
ren.  

 
7. Preise und Zahlungsbedingungen 
 

7.1. Ärztlich verordnete physiotherapeuti-
sche Behandlungen, medizinische Trai-
nings Therapien oder medizinische Mas-
sagen werden gänzlich oder teilweise 
von der Krankenkasse, Unfallsversiche-

rung, Invalidenversicherung oder Mili-
tärversicherung getragen und direkt mit 
dem entsprechenden Versicherer abge-
rechnet. Je nach Versicherung kann dem 
Kunden die Franchise oder ein allfälliger 
Selbstbehalt der Versicherung in Rech-
nung gestellt werden. Sollte die Versi-
cherung keine oder nur teilweise Leis-
tungen der motus übernehmen, so ist 
der gesamte Behandlungspreis bzw. Dif-
ferenzbetrag vom Kunden an motus zu 
entrichten.  

 
7.2. Die Preise für Leistungen von motus sind 

der jeweils aktuellen Preisliste zu ent-
nehmen, welche auch auf der Webseite 
(www.motusphysio.ch) publiziert wird.  

 
7.3. Therapeutische Behandlungen und MTT 

für Selbstzahler sowie nicht-therapeuti-
sche Behandlungen und Nutzung des 
Trainingsbereichs sind jeweils anlässlich 
des Termins in bar oder per Twint zu be-
zahlen. 

 
7.4. Auf Wunsch kann eine Rechnung über 

die erbrachten Leistungen durch motus 
erstellt werden. Die Zahlung des Rech-
nungsbetrages hat ab Rechnungsdatum 
innert 30 Tagen auf das auf der Rech-
nung genannte Bankkonto zu erfolgen, 
wobei bei nicht rechtzeitiger Bezahlung 
der Rechnung Mahngebühren von 
CHF 10.00 anfallen und ein Verzugszins 
von 5 % p.a. geschuldet ist.  

 
8. Termine und Verspätungen 
 

8.1. Termine für sämtliche Leistungen kön-
nen persönlich, telefonisch, per E-Mail 
oder online via Webseite 
(www.motusphysio.ch) vereinbart wer-
den.  

8.2. Vereinbarte Termine sind verbindlich 
und müssen mindestens 24 Stunden vor 
dem Termin abgesagt werden.  
Terminabsagen nach dieser Frist gelten 
als versäumter Behandlungstermin und 
werden zum vollen Preis direkt dem 
Kunden in Rechnung gestellt.  
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8.3. Verspätungen des Kunden zu einem Ter-
min begründen keine Nachleistungs-
pflicht durch motus und die Behand-
lungszeit verkürzt sich entsprechend der 
Verspätung. 

 
9. Abos zur Nutzung des Trainingsbereiches 
 

9.1. Sämtliche Abos sind persönlich und nicht 
übertrag- oder veränderbar innerhalb 
der Gültigkeitsdauer. Wird ein Termin 
nicht wahrgenommen, das Abo nicht be-
nutzt oder ein Kurs nicht besucht, be-
steht weder ein Anspruch auf Reduk-
tion/Rückerstattung des Abopreises 
noch Anspruch auf unentgeltliche Ver-
längerung der Gültigkeitsdauer.  
 

9.2. Angebote und Gültigkeitsdauer sowie 
Preisliste sind auf der Webseite 
www.motusphysio.ch abrufbar. Abos 
sind jeweils im Voraus zahlbar. 

 
9.3. Bei Krankheit oder Unfall kann nach Vor-

lage eines Arztzeugnisses die Gültig-
keitsdauer eines Abos entsprechend der 
Dauer der vollen Trainingsunfähigkeit 
verlängert werden. Bei nur teilweiser 
Trainingsunfähigkeit kann die Gültigkeit 
seines Abos nicht verlängert werden. 

 
9.4. Bei Schwangerschaft kann das Abo bis 

zur Wiederaufnahme der Nutzung des 
Trainingsbereichs sistiert werden. Diese 
Möglichkeit setzt ebenfalls eine ärztlich 
attestierte Trainingsunfähigkeit voraus 
und dauert längstens sechs Monate, ge-
rechnet ab der erstmaligen vollen Trai-
ningsunfähigkeit gemäss Arztzeugnis.  

 
9.5. Darüber hinaus ist ein Rücktritt oder die 

Rückerstattung von Abo-Preisen generell 
ausgeschlossen.  

 
9.6. Die Vertragslaufzeit richtet sich nach 

dem abgeschlossenen Abo und die Nut-
zungsberechtigung endet automatisch 
mit Ablauf der Gültigkeitsdauer.  

 
 
 
 
10. Wahrheitsgetreue Informationspflicht 

des Kunden 

 

10.1. Der Kunde verpflichtet sich, motus über 
allfällige Verletzungen, körperliche Be-
schwerden, schwere Erkrankungen, 
Schwangerschaften oder eine Verände-
rung des Gesundheitszustandes umge-
hend zu informieren. 
 

10.2. Ferner verpflichtet sich der Kunde, die 
für die Rechnungsstellung oder Abrech-
nung mit der jeweiligen Versicherung re-
levanten Informationen sowie allfällige 
Versicherungswechsel umgehend an 
motus zu melden. 

 
11. Haftung  
 

11.1. Jegliche Haftung von motus wird, soweit 
gesetzlich zulässig, vollumfänglich weg-
bedungen.  
 

11.2. Motus haftet nicht für Schäden oder 
Verletzungen, welche der Kunde im Zu-
sammenhang mit der Benützung des 
Trainingsbereichs (Anlagen oder Geräte) 
oder Aufenthalt in den Räumlichkeiten 
der motus erleidet.  

 
11.3. Die Benützung der Geräte und Anlagen 

und der Aufenthalt in den Räumlichkei-
ten der motus erfolgt ausschliesslich auf 
eigene Gefahr und eigenes Risiko des 
Kunden. Eine entsprechende Versiche-
rung ist Sache des Kunden. 

 
11.4. Insbesondere ist jede Haftung durch 

motus ausgeschlossen, wenn der Kunde 
in vertragswidriger Weise seine Pflichten 
verletzt, namentlich wenn er nicht wahr-
heitsgemäss über seinen Gesundheitszu-
stand Auskunft erteilt hat, bzw. falsche 
oder nicht mehr aktuelle Angaben zu 
seinem Gesundheitszustand macht oder 
den Anweisungen durch motus keine 
Folge leistet bzw. den individuellen Trai-
ningsplan nicht einhält oder gegen die 
ABG und die Hausordnung zuwider han-
delt.  

 
 
 

11.5. Motus haftet ferner nicht bei Diebstahl, 
Verlust oder Sachschäden von bzw. an 
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persönlichen Effekten, Wertgegenstän-
den, Bargeld oder sonstigen Gegenstän-
den des Kunden. Eine entsprechende 
Versicherung ist Sache des Kunden.  

 
11.6. Verursacht der Kunde durch unsachge-

mässe Behandlung der Anlagen und Ge-
räte einen Schaden, haftet der Kunde 
gegenüber motus für Schadenersatz. 
Mängel und Beschädigungen an Anlagen 
und Geräten hat der Kunde umgehend 
an motus zu melden. 
 

12. Hausverbot bei Zuwiderhandlungen 
 

12.1. Grobe oder wiederholte Verstösse gegen 
die AGB, die Hausordnung oder die Wei-
sungen des Personals von motus können 
das Aussprechen eines Hausverbots zur 
Folge haben.  
 

12.2. In einem solchen Fall besteht kein An-
spruch auf Rückerstattung der Abo-
Preise. 

 
13. Datenschutz 
 

13.1. Motus verlangt vom Kunden nur diejeni-
gen Daten, welche für eine sichere 
Durchführung der Behandlung bzw. Nut-
zung der Anlagen und Geräte sowie Ab-
rechnung mit den gegebenenfalls invol-
vierten Versicherungen notwendig sind.  
 

13.2. Motus bearbeitet die vom Kunden zur 
Verfügung gestellten Daten mit grosser 
Sorgfalt und entsprechend den Regeln 
des schweizerischen Datenschutzgeset-
zes.  

 
13.3. Motus ist berechtigt, Gesundheitsdaten 

über den Kunden an den behandelnden 
Arzt weiterzuleiten, zur Gewährleistung 
eines optimalen Behandlungsverlaufs. 
Darüber hinaus ist motus an die berufli-
che Schweigepflicht gebunden.  

 
14. Urheberrechte 
 

14.1. Dem Kunden ausgehändigte und ver-
wendete Dokumentationen bzw. Unter-
lagen in Printversionen und Informatio-
nen auf der Webseite www.motusphy-
sio.ch sind, falls nichts anderes ver-
merkt, geistiges Eigentum von motus.  

 
14.2. Ohne Einverständnis von motus darf der 

Kunde derartige Unterlagen und Doku-
mente nur zum Eigengebrauch verwen-
den und Dritten nicht zugänglich ma-
chen. 
 

15. Minderjährige Kunden 
 

15.1. Bei Jugendlichen und Kindern unter 
18 Jahren, welche mit einer ärztlichen 
Verordnung therapeutische Behandlun-
gen oder eine medizinische Training-
Therapie in Anspruch nehmen, muss 
mindestens bei der ersten Sitzung ein El-
ternteil bzw. eine erziehungsberechtigte 
Person anwesend sein.  
 

15.2. Bei Jugendlichen und Kindern unter 
18 Jahren ist der Gesundheitsfragebo-
gen ("Patientenerklärung") durch einen 
Elternteil bzw. eine erziehungsberech-
tigte Person auszufüllen. 

 
15.3. Zugang zum Trainingsbereich ausserhalb 

von therapeutischen Behandlungen oder 
einer medizinischen Trainings Therapie 
(MTT) ist Jugendlichen unter 16 Jahren 
grundsätzlich untersagt. Ausnahmen 
können nach Rücksprache mit motus ge-
troffen werden.  

 
15.4. Minderjährige müssen zum Abschluss ei-

nes Abos eine durch den gesetzlichen 
Vertreter unterzeichnete Genehmi-
gungserklärung einreichen. 
 

16. Unvorhersehbare Umstände / Änderun-
gen der Betriebszeiten 

 

16.1. Motus kann die Betriebszeiten jederzeit 
ändern. Im Falle einer Reduktion des An-
gebots oder der Betriebszeiten von we-
niger als 15 % hat der Kunde keinen An-
spruch auf eine Entschädigung oder 
Rückerstattung der Preise. 
 
 
 
 

16.2. Sollte motus aus Gründen höherer Ge-
walt (Feuer, Erdbeben, Wasser, Pande-
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mie, etc.) deren Leistungen nicht erbrin-
gen können, besteht kein Anspruch auf 
Schadenersatz oder Rückerstattung.  
 

17. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
 

17.1. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus Ver-
trägen und Leistungen ist Zug/ZG, sofern 
gesetzlich nicht zwingend ein anderer 
Gesichtsstand vorgesehen ist. 
 

17.2. Anwendbar ist Schweizer Recht.  
 

18. Schlussbestimmungen  
 

18.1. Motus behält sich das Recht vor, die 
ABG oder die Hausordnung jederzeit zu 
ändern.  
 

18.2. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sowie die Hausordnung sind in der je-
weils aktuellen Fassung auf der Web-
seite www.motusphysio.ch abrufbar. Es 
liegt in der Verantwortung des Kunden, 
sich über die aktuell geltenden Bestim-
mungen zu informieren. 

 
18.3. Bei Ungültigkeit einer Bestimmung die-

ser AGB bleiben die übrigen Bestimmun-
gen, sowie das Vertragsverhältnis an 
sich, wirksam. Ungültige Bestimmungen 
werden durch dispositive gesetzliche 
Bestimmungen, welchen dem Zweck der 
ursprünglichen Regelung möglichst nahe 
kommen, ersetzt. 

 
motus physio ag, September 2023 
 
Ort: Zug – Hünenberg 
Datum:…………………………………………………  
 
 
Unterschrift:………………………………………….  
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